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Sozialausschuss     

03.07.2019     

SOZ 2019/03     

 

 Geschäftsstelle Gemeinderat 

 Schriftführerin: 

 Claudia Rothenhäusler 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Sozialausschuss 
03.07.2019, Nr. SOZ 2019/03 
 

 
Öffentlich 

1. Familienzentrum Momos Welt 
- Jahresbericht 2018/2019 
Vorlage: DS 2019/200 

  

Beratungsergebnis: zur Kenntnis genommen 

Ja 0  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Kenntnisnahme: 

 

1. Der Sozialausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

 

2. Bundesprogramm Demokratie leben! 
- Antragsstellung für die Jahre 2020 - 2024 
Vorlage: DS 2019/150 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt für das Bundesprogramm "Demokratie leben!" 
einen Förderantrag für die Jahre 2020 bis 2024 zu stellen.  

Die Verwaltung weist darauf hin, dass folgende Zahlen in der Sitzungsvorlage  

berichtigt werden: 

- Gesamtkosten der Maßnahme: 700.000 € 

- Gesamteinnahmen der Maßnahme: 625.000 €  

- jährliche Folgekosten: 15.000 € 
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3. "Job-Ticket" Ravensburg für pädagogische Fachkräfte in Ravensburger Kinder-
tageseinrichtungen 
- Einführung von Vergünstigungen für den öffentlichen Personennahverkehr 
Vorlage: DS 2019/144 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

1. Die inhaltlichen Regelungen des "Job-Tickets" für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Stadt Ravensburg gelten ab dem 01.09.2019 gleichermaßen für die pädago-

gischen Fachkräfte der Ravensburger Kindertageseinrichtungen. Für jede päda-

gogische Fachkraft wird auf Antrag ein pauschaler Zuschuss von 20 Euro pro 

Monat (maximal 240 Euro) im Jahr gewährt. 

2. Die Abwicklung findet über die Kita-Träger als jeweiliger Arbeitgeber statt. Der 

Träger erhält von der Stadt auf Nachweis die hierfür entstandenen Kosten. 

 

4. Förderung von U3-Angeboten in der Kindertagespflege 
- Ausgleichszahlungen von Kostendifferenzen der Elternbeiträge zwischen Ange-
boten der Tagespflege und in Kindertageseinrichtungen 
- Einführung einer Richtlinie für die Förderung 
Vorlage: DS 2019/148 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 7  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

1. Der Förderung von Angeboten der Kleinkindbetreuung in der Kindertagespflege 
ab dem 01.09.2019 wird wie folgt zugestimmt: die Eltern mit Erstwohnsitz des 
Kindes in Ravensburg erhalten von der Stadt einen Zuschuss zum Elternbeitrag 
der in Anspruch genommenen Kindertagespflege, sofern dieser höher ist als der 
Elternbeitrag für ein vergleichbares Angebot in einer Ravensburger Kindertages-
einrichtung. 

2. Grundlage für die Differenzberechnung sind für die Tagespflege die jeweils aktuell 
gültigen Beiträge des Landratsamtes und für die Kindertageseinrichtungen der 
jeweils aktuell gültige Elternbeitrag nach Elternbeitragstabelle für die Ravensbur-
ger Kindertageseinrichtungen. 

3. Der Zuschuss ist befristet und wird nur auf Antrag gewährt. 

4. Den Richtlinien in Anlage 1 zur Sitzungsvorlage wird zugestimmt. Sie sind Be-
standteil des Beschlusses. 
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5. Zusätzliche Entgelte in Kindertagesstätten 
- Entlastung bedürftiger Haushalte in Ravensburg 
Vorlage: DS 2019/183 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 8  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschluss: 

1. Eltern von Kindern mit Hauptwohnsitz in Ravensburg erhalten ab 01.09.2019 bei 
Inanspruchnahme von staatlichen Transferleistungen (SGB II, SGB XII, Wohn-
geld, Kinderzuschlag, AsylbLG) auf Nachweis eine Befreiung von Zusatzentgelten 
(u.a. Teegeld, Vespergeld, Hygienegeld, Bastelgeld) der Kindertageseinrichtun-
gen. 

2. Es werden ausschließlich Befreiungen von Zusatzentgelten gewährt, für die keine 
anderweitigen Vergünstigungen von anderen Stellen, insbesondere aus dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket bestehen. Befreiungen von Mitgliedsbeiträgen des 
Trägers werden grundsätzlich nicht gewährt. 

3. Die Träger der Kindertagesstätten werden mit der Abwicklung beauftragt und sind 
verpflichtet Nachweise über die Befreiungen zu führen. 

 

 

 

6. Bekanntgaben, Verschiedenes 
- ggf. Tischvorlage 

  

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler: 

1. Stadträte 

2. alle städt. Ämter 

3. Presse 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

04.07.2019 

 

gez. Claudia Rothenhäusler 
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